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1 Ausgangssituation 

1.1 Vorhaben 

Der Markt Hohenfels beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans "Bruckbauer-

acker" mit insgesamt 16 Bauparzellen /10/ auf den Grundstücken Fl.Nrn. 677/1, 677/2, 

678/23, 679 und 693 der Gemarkung Hohenfels (vgl. Abbildung 1). Das Plangebiet soll als 

allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO /1/ ausgewiesen werden.  

 

 

Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans "Bruckbaueracker 

 

 

 

1.2 Ortslage und Nachbarschaft 

Das Plangebiet umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 677/1, 677/2, 678/23, 679 und 693, Ge-

markung Hohenfels, und soll im Süden des Ortsteils Hohenfels zu liegen kommen (vgl. 

Abbildung 1). 

 

Das Vorhaben ist im Westen, Norden und Osten von bebauten (Wohnnutzungen) und 

unbebauten Grundstücken umgeben. Etwa 50 m westlich des Geltungsbereichs 

ist - getrennt durch Wohnnutzungen und den Kapellenweg - auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 675 der Gemarkung Hohenfels ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Tierhaltung (Rin-

der) ansässig. Im Süden wird das Plangebiet durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

begrenzt. 

 

Plangebiet 
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Abbildung 2: Luftbild mit Kennzeichnung des Plangebiets und der benachbarten Tierhaltung 

 

 

 

1.3 Bauplanungsrechtliche Situation  

Im Flächennutzungsplan /14/ des Marktes Hohenfels werden das Plangebiet sowie die 

unmittelbar östlich und südlich angrenzenden Flächen als Außenbereich dargestellt (vgl. 

Abbildung 3). Die Nutzungen im Westen (einschließlich der Tierhaltung) liegen im Dorfge-

biet, während – getrennt durch einen Grünstreifen - die nördlich gelegenen bebauten 

und unbebauten Flächen als allgemeines Wohngebiet abgebildet werden.  

 

Der Flächennutzungsplan des Marktes Hohenfels wird im Parallelverfahren geändert /11/ 

(vgl. Abbildung 4). 
 

Plangebiet 

Tierhaltung Fl.Nr. 675 
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Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan des Marktes Hohenfels 

 

 

Abbildung 4: Darstellung der Änderung des Flächennutzungsplans 

Plangebiet 
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2 Aufgabenstellung 

Ziel der Begutachtung ist es, die immissionsschutzfachliche Verträglichkeit der im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans "Bruckbaueracker" geplanten schutzbedürftigen 

Nutzungen mit dem westlich des Plangebiets auf dem Grundstück Fl. Nr. 675, Gemar-

kung Hohenfels, ansässigen landwirtschaftlichen Betrieb zur Haltung von Rindern zu 

überprüfen. Dabei soll untersucht werden, ob an den schutzbedürftigen Nutzungen im 

Plangebiet aufgrund der räumlichen Nähe zum landwirtschaftlichen Betrieb schädliche 

Umwelteinwirkungen i. S. v. § 3 Abs. 1 BImSchG in Form von erheblichen Geruchsbeläs-

tigungen auftreten können und ob durch das Heranrücken der schutzbedürftigen Nut-

zungen Einschränkungen des Betriebes zu befürchten sind.  

 

Die Beurteilung von nicht genehmigungsbedürftigen Rinderhaltungen in Bayern mit ei-

ner Bestandsgröße von bis zu 250 GV erfolgt i. d. R. nach den Arbeitspapieren des Bay-

erischen Arbeitskreises "Immissionsschutz in der Landwirtschaft" und wurde bereits durch 

das Landratsamt Neumarkt in der Oberpfalz durchgeführt. 

 

Deshalb sind Ausbreitungsrechnungen der durch die Tierhaltung und deren Nebenein-

richtungen hervorgerufenen Geruchsemissionen durchzuführen und die Anzahl der Ge-

ruchsstunden im Plangebiet zu bestimmen, die nach der Geruchsimmissions-Richtlinie 

Nordrhein-Westfalen (GIRL) zu beurteilen sind. Anhand der flächendeckend ermittelten 

Ergebnisse kann die immissionsschutzfachliche Verträglichkeit der Bauleitplanung sowie 

eine mögliche Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeit des benachbarten Betriebes 

ermittelt werden. 

 

Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen, die den Schutz vor erheblichen Geruchsbe-

lästigungen gewährleisten können, ohne den Betrieb der Gefahr nachträglicher be-

trieblicher Einschränkungen auszusetzen (Wahrung des Bestandsschutzes) werden erar-

beitet und zur Festsetzung im Bebauungsplan vorgeschlagen. 
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3 Anforderungen an die Luftreinhaltung 

3.1 VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 – Emissionen und Immissionen aus Tier-
haltungsanlagen – Haltungsverfahren und Emissionen 

Die Richtlinie VDI 3894 Blatt 1 /6/ beschreibt den Stand der Haltungstechnik und der Maß-

nahmen zur Emissionsminderung bei der Haltung von Schweinen, Rindern, Geflügel und 

Pferden. Darüber hinaus enthält die Richtlinie Konventionswerte für die Emissionen von 

Geruchsstoffen, Ammoniak und Staub aus Tierhaltungsanlagen sowie sonstigen Quellen 

wie Siloanlagen, Güllelager etc.  

 

 

 

3.2 Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) 

Ist aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls die Anwendbarkeit von Abstands-

regelungen nicht oder nur eingeschränkt möglich (z. B. bei Mehrquellensystemen, beson-

deren Geländeformen, Geruchsvorbelastung, Berücksichtigung von Wäscheranlagen 

etc.), so ist eine Sonderfallprüfung mittels Ausbreitungsrechnung nach den Vorgaben des 

Anhangs 3 der TA Luft durchzuführen. 

 

Mit dieser Vorgehensweise können sowohl die einzelbetrieblichen Standortverhältnisse, 

die atmosphärischen Bedingungen als auch die Bebauungs- und Nutzungssituation ein-

gebunden werden.  

 

Da in der TA Luft keine Immissionswerte für Geruch festgelegt sind, erfolgt die Beurteilung 

der Erheblichkeit der Geruchsimmissionen auf Basis der Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL. 

Die GIRL ist mit Ministerialschreiben vom 08.10.2008 offiziell in Bayern als fachliche Erkennt-

nisquelle eingeführt und findet insbesondere im Rahmen von Einzelfallbeurteilungen in 

der gutachterlichen Praxis sehr häufig Anwendung.  

 

Zur Beurteilung der Erheblichkeit von Geruchsimmissionen wird dann auf die Ge-

ruchsimmissions-Richtlinie - GIRL in der Fassung vom 29. Februar 2008 sowie deren Ergän-

zungen vom 10. September 2008 /4/ zurückgegriffen. Die GIRL ist mit Ministerialschreiben 

vom 08.10.2008 offiziell in Bayern als fachliche Erkenntnisquelle eingeführt und findet ins-

besondere im Rahmen von Einzelfallbeurteilungen in der gutachterlichen Praxis sehr häu-

fig Anwendung.  

 

Die GIRL beinhaltet die Ergebnisse aus dem Länder-Verbundprojekt "Geruchsbeurteilung 

in der Landwirtschaft (2006)", wonach das tierartspezifische Belästigungspotenzial durch 

nachfolgende Faktoren berücksichtigt wurde: 

 

Tierartspezifische Geruchsqualität 

Tierart Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel 1,5 

Mastschweine, Sauen 0,75 

Milchkühe mit Jungtieren 0,5* 

 

* ........................ In den Abstandregelungen des Bayerischer Arbeitskreises "Immissionsschutz in der 

Landwirtschaft" /2/ wird für Milchkühe mit Jungtieren, Mastbullen und Pferde ein 

Gewichtungsfaktor von 0,4 empfohlen 
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Durch Multiplikation der prognostizierten Gesamtbelastung mit dem entsprechenden 

Faktor fges ergibt sich die belästigungsrelevante Kenngröße IGb, die mit den entsprechen-

den gebietsbezogenen Immissionswerten in Tabelle 1 der GIRL zu vergleichen ist. 

 

Durch dieses spezielle Verfahren der Ermittlung der belästigungsrelevante Kenngröße ist 

sichergestellt, dass die Gewichtung der jeweiligen Tierart immer entsprechend ihrem tat-

sächlichen Anteil an der Geruchsbelastung berücksichtigt wird, unabhängig davon, ob 

die über Ausbreitungsrechnung oder Rasterbegehung ermittelte Gesamtbelastung IG 

größer, gleich oder auch kleiner der Summe der jeweiligen Einzelhäufigkeiten ist. 

 

Die GIRL enthält als ein wesentliches Element die Festsetzung der maximal zulässigen Im-

missionswerte IW als relative Häufigkeit der Geruchsstunden, basierend auf einer Grenz-

konzentration von 1 GE/m³. Eine Stunde zählt dabei dann als Geruchsstunde, wenn wäh-

rend eines nicht nur geringfügigen Teils der Stunde zu bewertende Gerüche wahrzuneh-

men sind. Dies bedeutet, dass der Mittelwert der gesamten Stunde deutlich unter der 

Grenzkonzentration von 1 GE/m³ liegen kann. 

 

1 GE (Geruchseinheit) ist als diejenige Menge Geruchsträger definiert, die verteilt in 1 m³ 

Neutralluft - entsprechend der Definition der Geruchsschwelle - bei 50 % der Versuchs-

personen gerade eine Geruchsempfindlichkeit auslöst (Geruchsschwelle). 

 

Eine erhebliche Belästigung nach GIRL im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(§ 3 Abs. 1 BImSchG) liegt dann vor, wenn die Gesamtbelastung in der Nachbarschaft 

die folgenden Immissionswerte als relative Häufigkeit der Geruchsstunden überschreitet: 

 

Immissionswerte für die Gesamtbelastung 

Wohn-/Mischgebiete Gewerbe-/Industriegebiete Dorfgebiete 

0,10 0,15 0,15 

(10 % der Jahresstunden) (15 % der Jahresstunden) (15 % der Jahresstunden) 

 

Als Nachbarn gelten Personen, die sich nicht nur vorübergehend im Einwirkungsbereich 

einer Anlage aufhalten. 
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4 Beschreibung des landwirtschaftlichen Betriebes 

 Verwendete Unterlagen und Informationen 

Als Grundlage für die Emissionsprognose dienen die Planunterlagen des Marktes Hohen-

fels sowie die Informationen und Erkenntnisse aus dem Ortstermin mit Betriebsbesichti-

gung /10, 11/. Inhalte aus dem Genehmigungsbescheid des landwirtschaftlichen 

Betriebes lagen zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht vor. 

 

 

 Übersicht 

Auf dem Grundstück Fl.Nr. 675, Gemarkung Hohenfels, liegt eine aktiv betriebene Rinder-

haltung. An der Hofstelle befinden sich neben Wohn- und Nebengebäuden ein Milch-

viehstall, eine Fahrsiloanlage mit drei Silokammern, ein abgedecktes Güllelager und ein 

Festmistlager (vgl. Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: Luftbild des landwirtschaftlichen Betriebes auf Fl.Nr. 675, Gemarkung Hohenfels  

 

 

 Tierbestand 

Entsprechend den Informationen des Landwirts ist folgender Tierbestand zu verzeichnen: 

Wohnhaus 

Nebengebäude 
abgedecktes 

Güllelager 

Fahrsiloanlage 

Festmistlager 

Stallgebäude 
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Stallbelegung Fl.Nr. 675 

Bezeichnung Tierart Alter/Gewicht TP 

Rinderstall 

Kälber bis 6 Monate 22 

weibl. Rinder  0,5 - 1 Jahr 15 

weibl. Rinder  1 - 2 Jahre 21 

Milchvieh > 2 Jahre 70 

Summe:   128 

    

TP: Tierplätze    

 

 

 Stall – Haltungsform, Entmistung, Lüftung 

Die Rinder werden in einem frei gelüfteten Stall auf Spaltenböden gehalten. Zusätzlich 

steht den Rindern ein eingestreuter Auslaufbereich zur Verfügung. Die Rindergülle wird in 

einem abgedeckten Güllelager gesammelt. Anfallender Festmist wird in einem Festmist-

lager (Fläche im Jahresmittel: ca. 50 m2) im Südwesten der Hofstelle gelagert.  

 

 

 Futter  

Die Rinder werden mit Gras sowie Grassilage, die in der Fahrsiloanlage gelagert wird, 

gefüttert. Dabei ist stets nur eine Fahrsilokammer (Anschnittfläche im Jahresmittel: ca. 

20 m²) geöffnet.  

 

 

 Erweiterungsabsichten  

Konkrete Erweiterungsabsichten liegen zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht vor.  
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5 Emissionsprognose 

5.1 Emissionsquellenübersicht 

Unter Zugrundelegung der Informationen in Kapitel 4 lassen sich die folgenden relevan-

ten Emissionsquellen für die Rinderhaltung ableiten (vgl. Abbildung 6). 

 

 

Abbildung 6: Luftbild mit Kennzeichnung der Emissionsquellen des landwirtschaftlichen Betriebs 

 

 

 

5.2 Ermittlung der Großvieheinheiten 

Die Ermittlung der Tierbestandsgröße erfolgt durch Umrechnung der Tierplatzzahlen auf 

Großvieheinheiten (GV), wobei eine Großvieheinheit einem Tierlebendgewicht von 

500 kg entspricht. Die Faktoren "TLM" (mittlere Tierlebendmasse) wurden aus der VDI 3894 

Blatt 1 /6/ entnommen. 

 

Unter Zugrundelegung der Informationen zu den Tierplätzen (vgl. Kapitel 4) lassen sich die 

folgenden Großvieheinheiten für die Tierhaltungsbetriebe ableiten: 

Rinderstall inkl. Auslaufbereich 

Fahrsiloanlage 

Festmistlager 
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Großvieheinheiten Fl.Nr. 675 

Bezeichnung Tierart Alter/Gewicht TP 
TLM 

[GV/TP] 
GV 

Rinderstall inkl. Auslauf-
bereich 

Kälber bis 6 Monate 22 0,19 4,2 

weibl. Rinder  0,5 - 1 Jahr 15 0,4 6,0 

weibl. Rinder  1 - 2 Jahre 21 0,6 12,6 

Milchvieh > 2 Jahre 70 1,2 84,0 

Summe:     106,8 

      

TP: Tierplätze      

TLM: Mittlere Tierlebendmasse     

GV: Großvieheinheiten      

 

 

 

5.3 Quantifizierung der Geruchsemissionen 

Zur Quantifizierung der Geruchsemissionen werden die Geruchsemissionsfaktoren aus der 

VDI 3894 Blatt 1 /6/ herangezogen. Die Emissionsfaktoren sind abhängig von der Tierart, 

der Produktionsrichtung und der Haltungsform. Sie stellen Konventionswerte dar und re-

präsentieren die über ein Jahr angenommenen Emissionen unter Berücksichtigung der 

typischen Betriebsabläufe und von Standardservicezeiten (Leerstandszeiten, Entmistung, 

Reinigung etc.).  

 

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 5.2 ermittelten Großvieheinheiten errechnet sich für 

den Rinderstall der folgende Geruchsstoffstrom: 

 

Geruchsemissionen Fl.Nr. 675 

Quelle/Bezeichnung Tierart GV 
E-Faktor 

[GE/(s∙GV)] 
GSS 

[GE/s] 

Rinderstall inkl. Auslauf-
bereich 

Kälber 4,2 12 50 

weibl. Rinder  6 12 72 

weibl. Rinder  12,6 12 151 

Milchvieh 84 12 1.008 

Summe:    1.281 

     

GV: Großvieheinheiten     

E-Faktor: Emissionsfaktor für Geruch    

GSS: Geruchsstoffstrom     

 

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 4 angegeben emittierenden Oberflächen der Fahr-

siloanlage und des Festmistlagers errechnen sich für die Nebeneinrichtungen die folgen-

den Geruchsstoffströme:  
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Geruchsemissionen Fl.Nr. 675 

Quelle/Bezeichnung Beschreibung 
Fläche 

[m²] 
E-Faktor 

[GE/(s∙m²)] 
GSS 

[GE/s] 

Fahrsiloanlage Grassilage 20 6 120 

Festmistlager Rinderfestmist 50 3 150 

Summe:    270 

     

E-Faktor: Emissionsfaktor für Geruch    

GSS: Geruchsstoffstrom    
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6 Immissionsprognose 

6.1 Rechenmodell 

Die Ausbreitungsrechnungen werden mit AUSTAL2000, Version 2.6.11 durchgeführt. In 

AUSTAL2000 ist ein Lagrange'sches Ausbreitungsmodell entsprechend der VDI-Richtlinie 

3945 Blatt 3 /8/ umgesetzt, dessen Anwendung im Anhang 3 der TA Luft geregelt ist. 

 

Das Programm AUSTAL2000 wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes im Rahmen des 

Forschungsvorhabens "Entwicklung eines modellgestützten Beurteilungssystems für den 

anlagenbezogenen Immissionsschutz" entwickelt. Es setzt das im Anhang 3 "Ausbreitungs-

rechnung" der TA Luft beschriebene Verfahren zur Ermittlung von Immissionskenngrößen 

um. In der vorliegenden Version ist sowohl das Geruchsmodul mit den Berechnungsbe-

dingungen der GIRL als auch die Gebäudeumströmung, die in der TA Luft gefordert wird, 

implementiert. 

 

Als grafische Benutzeroberfläche wird AUSTALView, Version 9.6.8 der ArguSoft GmbH & 

Co. KG verwendet. 

 

Die zugrunde liegenden Eingabe- und Randparameter der Ausbreitungsrechnung sind 

den nachfolgenden Kapiteln sowie dem beigefügten Rechenlaufprotokoll in Kapitel 10.2 

zu entnehmen. 

 

 

 

6.2 Eingabe- und Randparameter der Ausbreitungsrechnung 

6.2.1 Meteorologische Daten  

 Allgemeines 

Eine wichtige Eingangsgröße zur sachgerechten Prognose von Immissionskenngrößen 

stellen die meteorologischen Eingangsdaten dar. Grundsätzlich müssen die verwende-

ten Winddaten sowohl eine für den Standort vertretbare räumliche als auch eine zeitliche 

Repräsentativität aufweisen.  

 

Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft werden entweder auf Basis von meteorologischen 

repräsentativen Zeitreihen (AKTerm) oder Ausbreitungsklassenstatistiken (AKS) durchge-

führt. Eine AKTerm enthält für einen 12-monatigen Zeitraum (in der Regel ein Kalender-

jahr) stündliche Werte der Windrichtung, der Windgeschwindigkeit und der Ausbreitungs-

klasse nach Klug/Manier. Eine AKS hingegen stellt eine Häufigkeitsverteilung von stündli-

chen Ausbreitungssituationen, festgelegt durch Windrichtungssektor, Windgeschwindig-

keitsklasse und Stabilitätsklasse nach Klug/Manier dar, die auf mehrjährigen Messungen 

beruht /5/. 

 

Nach Vorgabe der VDI 3783 Blatt 13 /5/ und dem NRW-Merkblatt 56 bzw. dem LANUV-

Arbeitsblatt 36 /2/ ist generell die Verwendung einer meteorologischen Zeitreihe (AK-

Term) vorzuziehen, da hiermit eine Korrelation zwischen Emissionszeitgängen (Chargen-

betrieb) und Meteorologie berücksichtigt werden kann. Ausbreitungsklassenstatistiken 

(AKS) dürfen nach Anhang 3 der TA Luft nur dann verwendet werden, sofern Windge-

schwindigkeiten von weniger als 1 m/s im Stundenmittel am Standort der Anlage in we-
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niger als 20 % der Jahresstunden auftreten. Diese Einschränkung gilt nicht für eine mete-

orologische Zeitreihe. 

 

Sofern am Anlagenstandort keine meteorologischen Messdaten vorliegen – was in der 

Praxis die Regel ist – sind Daten einer geeigneten Messstation zu übertragen, die als re-

präsentativ für den Anlagenstandort anzusehen sind.  

 

Grundsätzlich wird die primär vorherrschende Windrichtungsverteilung durch großräu-

mige Luftdruckverteilungen geprägt. Die überregionale Luftströmung im mitteleuropäi-

schen Raum besitzt ein typisches Maximum an südwestlichen bis westlichen Winden, hin-

gegen treten Ostströmungen zeitlich eher untergeordnet auf. Westwindlagen sind oft-

mals mit der Zufuhr feuchter, atlantischer Luftmassen verbunden, östliche Strömungen 

treten hingegen vor allem bei Hochdrucklagen über dem europäischen Festland auf und 

bedingen die Zufuhr kontinentaler trockener Luftmassen. Überlagert werden diese groß-

räumigen Strömungen in der Regel durch lokale Einflüsse wie Orografie, Bebauung bzw. 

Bewuchs. 

 

 

 Wahl der meteorologischen Eingangsdaten 

Da im vorliegenden Fall aufgrund der in dieser Region komplexen Orographie eine Über-

tragung einer weiter entfernt gelegenen Messstation nicht repräsentativ ist, wird in Ab-

stimmung mit dem Landratsamt Neumarkt in der Oberpfalz als relevantem Träger 

öffentlicher Belange /12/ eine synthetische Ausbreitungsklassenstatistik (SynAKS) /13/ ver-

wendet (vgl. Abbildung 7). 

 

Synthetische Ausbreitungsklassenstatistiken sind mittlerweile deutschlandweit in einem 

500 m-Raster verfügbar und basieren auf prognostischen Modellrechnungen mit dem 

Programm METRAS PC. Gerade in topographisch stark gegliedertem Gelände bzw. in 

Bereichen, wo keine meteorologischen Zeitreihen einer nahegelegenen Messsta-

tion - wie hier gegeben - übertragbar sind, repräsentieren diese Daten die örtlichen Ver-

hältnisse häufig sehr viel besser als Messdaten. 

 

Durch die Verwendung der synthetischen Ausbreitungsklassenstatistik entfällt die zeitliche 

Bewertung der Emissionsvorgänge, da die synthetische Ausbreitungsklassenstatistik ein 

Jahresmittel darstellt und keine stündlichen Werte liefert. 
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Abbildung 7: Synthetische Windrose mit Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten und 

Ausbreitungsklassen  

 

 

 

6.2.2 Ableitbedingungen und Quellgeometrie 

 Allgemeines 

Hinsichtlich der Quellgeometrie ist grundsätzlich zwischen gefassten (i. d. R. Abgaska-

mine) oder diffusen Quellen zu unterscheiden, die in AUSTAL2000 als Punkt-, Linien-, Volu-

men- oder Flächenquellen modelliert werden können.  

 

Zum Ansatz einer Abgasfahnenüberhöhung bei gefassten Quellen muss ein ungestörter 

Abtransport in die freie Luftströmung vorliegen. Dies ist gemäß den Vorgaben der Richtli-

nie VDI 3783 Blatt 13 /5/ im Allgemeinen der Fall, wenn folgende drei Bedingungen ge-

meinsam erfüllt sind: 

 

o Quellhöhe mindestens 3,0 m ü. First und 10 m ü. GOK 

o Abgasgeschwindigkeit ganzjährig mindestens 7 m/s 

o keine wesentliche Beeinflussung durch Strömungshindernisse im weiteren Umkreis um 

die Quelle 

Abweichungen von dieser Vorgehensweise sind gemäß VDI 3783 Blatt 13 zu begründen. 

 

 

 Modellparameter 

Die Immissionsprognose berücksichtigt die in Kapitel 5.1 aufgeführten Emissionsquellen, 

für die in Kapitel 5.3 die Emissionen hinsichtlich Geruch ermittelt wurden  

 

Die Quellen werden als ganzjährig emittierend angesetzt. 
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Der nachfolgenden Tabelle sind die der Prognose zugrunde liegenden Quellparameter 

zu entnehmen. 

 

Quellparameter  

Rinderhaltung 

Art und Anzahl 

der  

Quellen 

Emissionshöhe 
Emissions-

dauer 
Impuls 

[m ü. GOK] [m ü. First] [h/Jahr] [m/s] 

Q1 
Rinderstall inkl. 

Auslaufbereich 
1 Volumenquelle 0,5 – 9,0 - 8.760 - 

Q2 Festmistlager 
1 horizontale Flä-

chenquelle 
0,5 - 8.760 - 

Q3 Fahrsiloanlage 
1 vertikale Flä-

chenquelle 
0,5 - 2 - 8.760 - 

 
Die Lage der Quellen ist in Abbildung 8 dargestellt. 
 

 

Abbildung 8: Lageplan mit Darstellung der modellierten Emissionsquellen 

 

 
 

6.2.3 Geländeunebenheiten und Bebauung 

Nach den Anforderungen des Anhangs 3, Abschnitt 11 der TA Luft sind Geländeuneben-

heiten zu berücksichtigen, wenn innerhalb des Rechengebiets Steigungen von mehr als 

1 : 20 (0,05) und Höhendifferenzen zum Emissionsort von mehr als dem 0,7-fachen der 

Schornsteinbauhöhe auftreten. Bei Geländesteigung bis 1 : 5 (0,2) darf im Prinzip ein me-

soskaliges diagnostisches Windfeldmodell verwendet werden. Im begründeten Einzelfall 

kann dieses Windfeldmodell auch außerhalb des in Anhang 3 der TA Luft genannten An-

wendungsbereiches angewendet werden. 

Q2 

Q1 

Q3 
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Zur Berechnung des lokalen Windfeldmodells unter Berücksichtigung von komplexem 

Gelände wird ein digitales Geländemodell verwendet, durch das der Geländeverlauf 

dreidimensional nachgebildet wird (vgl. Abbildung 9).  

 

Die auftretenden Steigungen innerhalb des Rechengebietes liegen überwiegend zwi-

schen 1 : 20 (0,05) und 1 : 5 (0,2) (vgl. Abbildung 10). Der Bereich mit Geländesteigungen 

über 0,2 liegt außerhalb des unmittelbaren Einflussbereichs der Emissionsquellen, weshalb 

das diagnostische mesoskalige Windfeldmodell dennoch angewendet werden kann. 

 

Das Wind- und Turbulenzfeld wird durch Bebauungsstrukturen beeinflusst, insbesondere 

wenn sich diese im Nahfeld von Quellen befinden. Die Einflüsse der Bebauung im Re-

chengebiet sind nach Anhang 3 Abschnitt 10, TA Luft zu berücksichtigen, wenn die 

Schornsteinbauhöhe weniger als das 1,7-fache der Gebäudehöhe beträgt. Maßgeblich 

sind alle Gebäude, deren Abstand von der Emissionsquelle weniger als das 6-fache der 

Schornsteinbauhöhe beträgt. 

 

Mit einem maximalen Divergenzfehler von 0,031 wird der empfohlene, maximale Diver-

genzfehler von 0,05 unterschritten, so dass das Windfeldmodell den Mindestanforderun-

gen der VDI 3783 Blatt 13 entspricht. Die Prognose wird mit dem TA Luft-konformen 

diagnostischen Windfeldmodell (Taldia) von AUSTAL2000 erstellt. 

 

 

Abbildung 9: Gelände-Isoflächen im Untersuchungsgebiet  

 

Plangebiet 
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Abbildung 10: Darstellung der Steigung  

 
 
 

6.2.4 Rauigkeitslänge und Ersatzanemometerposition (EAP) 

Die mittlere Rauigkeitslänge wird in Tabelle 14, Anhang 3 der TA Luft in Abhängigkeit von 

Landnutzungsklassen in neun Kategorien von z0 = 0,01 m (Wasserflächen) bis maximal 

z0 = 2 m (durchgängig städtische Prägung) zugeordnet. Die Bestimmung der Rauigkeits-

länge als Parameter für die Ausbreitungsrechnung, welche Einfluss auf den Turbulenzzu-

stand und die Verdünnung einer Abgasfahne hat, kann dabei nach Vorgaben der 

TA Luft im Anhang 3 anhand des CORINE-Katasters ermittelt werden. Ausschlaggebend 

ist das Gebiet innerhalb eines Kreises um die Quelle mit dem zehnfachen Radius der 

Schornsteinbauhöhe. Für bodennahe Quellen ist mindestens ein Radius von 200 m zu 

wählen.  

 

Für das zu beurteilende Rechengebiet wird ein Mittelungsradius von 200 m angesetzt, aus 

dem sich anhand des CORINE-Katasters eine repräsentative mittlere Rauigkeitslänge von 

z0 = 0,5 m ergibt (vgl. Abbildung 11). 

 

Das Anemometer wird entsprechend /13/ positioniert. 

 

Ersatzanemometerposition (EAP) 

Standort 

Koordinaten  

     GK 

     UTM 

 

4489000, 5451500 

32U 707431, 5453654 

Höhe ü. NN 458 m 

Rechnerische Anemometerhöhe 13,0 m 

 

Plangebiet 
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Abbildung 11: Darstellung der Bodenrauigkeit nach dem CORINE-Kataster innerhalb eines 200 m 

Radius um die Emissionsquellen 

 
 
 

6.2.5 Rechengebiet 

Nach Anhang 3, Abschnitt 7 der TA Luft ist das Rechengebiet für einzelne Quellen auf 

das 50-fache der Schornsteinbauhöhe auszulegen. Bei bodennahen Quellen, wie es hier 

der Fall ist, ist das Rechengebiet entsprechend der Lage der Beurteilungspunkte sowie 

den örtlichen und orografischen Bedingungen anzupassen. Bei einem Beitrag von meh-

reren Quellen zur Immissionsbelastung oder bei besonderen Geländebedingungen ist 

das Rechengebiet entsprechend zu vergrößern.  

 

Um die Emissionsquellen sowie die Gebäude kleinmaschig aufzulösen und gleichzeitig 

die Geländeeinflüsse erfassen zu können, wird ein geschachteltes Gitter mit fünf Gitter-

stufen mit einer maximalen räumlichen Ausdehnung von 2.048 m x 2.176 m gewählt, die 

kleinsten Zellen besitzen die Kantenlänge 4 m. Damit werden alle Emissionsquellen sowie 

die maßgeblichen Beurteilungspunkte im Untersuchungsbereich hinreichend genau ab-

gedeckt.  
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Abbildung 12: Rechengebiet mit Darstellung des verwendeten Gitters  

 

 

 

6.2.6 Tierartspezifischer Gewichtungsfaktor 

Gemäß Kapitel 3.2 wird für die Geruchsprognose der folgende tierartspezifische Gewich-

tungsfaktor herangezogen: 

 

Tierartspezifische Geruchsqualität 

Tierart Gewichtungsfaktor f 

Rinder 0,4 

 

 

 

6.2.7 Qualitätsstufe und statistische Unsicherheit 

In AUSTAL2000 wird die Anzahl der Simulationspartikel und folglich die statistische Unsi-

cherheit der berechneten Konzentrationen bzw. Geruchsstundenhäufigkeiten durch An-

gabe der Qualitätsstufe bestimmt. Eine Erhöhung der Qualitätsstufe um 1 verdoppelt die 

Anzahl der Simulationspartikel und reduziert die Unsicherheiten entsprechend. Nach TA 

Luft, Anhang 3, Abschnitt 9 ist darauf zu achten, dass die statistische Streuung des be-

rechneten Jahres-Immissionswert weniger als 3 % beträgt.  

 

Gemäß der Empfehlung im "Leitfaden zur Prüfung und Erstellung von Ausbreitungsrech-

nungen nach TA Luft (2002) und der Geruchsimmissions-Richtlinie (2008) mit AUSTAL2000" 

/2/ werden die Ausbreitungsrechnungen mit der Qualitätsstufe 2 durchgeführt, womit 

eine hohe statistische Sicherheit gewährleistet ist.  

  

Plangebiet 
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7 Ergebnis und Beurteilung 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans "Bruckbaueracker", mit dem der Markt 

Hohenfels die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) beabsichtigt, wurde 

die westlich des Vorhabens auf Fl.Nr. 675, Gemarkung Hohenfels, gelegene landwirt-

schaftliche Betrieb zur Haltung von Rindern immissionsschutzfachlich begutachtet. Ziel 

dabei war der Nachweis, dass der Anspruch der geplanten schutzbedürftigen Nutzun-

gen auf Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch erhebliche Geruchsbelästi-

gungen zu keiner Einschränkung des praktizierten bzw. genehmigten Betriebs oder zu 

einer Gefährdung des Bestandsschutzes des Tierhaltungsbetriebs führen kann. 

 

Den Vorgaben des Landratsamtes Neumarkt in der Oberpfalz folgend wurde eine Aus-

breitungsrechnung nach Anhang 3 der TA Luft zur Ermittlung der durch den westlich an-

sässigen Rinderhaltungsbetrieb hervorgerufenen Geruchsbelastung durchgeführt.  

 

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 5.3 ermittelten Geruchsstoffströme sowie der in Ka-

pitel 6.2 angegebenen Eingabe- und Randparameter für die Ausbreitungsrechnung er-

rechnen sich auf den überbaubaren Flächen des Bebauungsplans 

Geruchsstundenhäufigkeiten von 1 % bis maximal 13 % der Jahresstunden (vgl. 

Abbildung 13 und Plan 1 in Kapitel 10.1).  

 

 

Abbildung 13: Geruchsimmissionen in % der Jahresstunden 

 

Als regelmäßiger Maßstab für die Beurteilung der Erheblichkeit der Geruchseinwirkungen 

wird die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) herangezogen. Die GIRL ist im Grunde anla-

genbezogen, kann aber auch in der Bauleitplanung sinngemäß angewendet werden. 

Der GIRL zufolge sind Geruchsimmissionen i. d. R. als erhebliche Belästigung zu werten, 

Rinderhaltung 

Plangebiet 
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wenn die Gesamtbelastung den gebietsabhängigen Immissionswert überschreitet (vgl. 

Kapitel 3.2). Bei einer Geruchsbeurteilung entsprechend der GIRL ist jeweils die tatsächli-

che Nutzung zugrunde zu legen. Während für ein Wohngebiet Geruchsstundenhäufig-

keiten von 10 % genannt sind, können gemäß der Begründung und Auslegungshinweise 

zur GIRL im Übergang vom Außenbereich zur geschlossenen Wohnbebauung im Einzelfall 

Zwischenwerte bis maximal 15 % herangezogen werden. 

 

Entsprechend Kapitel 1.3 schließt der östliche Geltungsbereich an den unbeplanten Au-

ßenbereich, der westliche Geltungsbereich an ein Dorfgebiet an. Den o. g. Ausführungen 

der GIRL sowie deren Begründung und Auslegungshinweise folgend, können im nördli-

chen (Parzellen 1 und 14 bis 16) und östlichen (Parzellen 2 bis 7) Geltungsbereich auf-

grund der Gebietsstruktur Zwischenwerte bis 15 % herangezogen werden. Die Parzellen 8 

bis 13 schließen unmittelbar an eine geschlossene, z. T. bereits bebaute Wohnbebauung 

an, weshalb hier der Immissionswert von 10 % zugrunde gelegt wird. 

 

Auf den überbaubaren Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Bruckbauer-

acker" in Hohenfels wird der Immissionswert eines Wohngebietes von 10 % mit Ausnahme 

der Bauparzellen 1, 16 und 15 vollumfänglich eingehalten. Auch auf den überbaubaren 

Flächen der Parzellen 1, 16 und 15 wird der Wohngebietswert von 10 % an den der Rin-

derhaltung abgewandten Ostfassaden überwiegend eingehalten. Die höchsten Ge-

ruchsbelastungen von 11 % werden an der westlichen Baugrenze von Parzelle 15, von 

13 % an der westlichen und nördlichen Baugrenze von Parzelle 16 und von 12 bzw. 13 % 

an der westlichen und nördlichen Baugrenze von Parzelle 1 festgestellt. Der Zwischenwert 

von 15 % der Jahresstunden wird auf diesen Parzellen unterschritten. 

 

Ungeachtet dessen, dass – wie in Fachkreisen bekannt – Ausbreitungsrechnungen nach 

Anhang 3 der TA Luft beim Geruchstyp "Rinder" Ergebnisse liefern, welche die Immissions-

situation z. T. deutlich überschätzen, und dass auf den Parzellen 1, 16 und 15 Zwischen-

werte von 15 % der Jahresstunden als Immissionswerte legitim sind, wird für diese Parzellen 

die Festsetzung von ausreichend dimensionierten automatischen Lüftungsanlagen emp-

fohlen, deren Luftansaugung über die der Rinderhaltung abgewandten Ostfassaden er-

folgt. So wäre der erforderliche Luftaustausch sichergestellt, ohne dass Außenbauteile 

(Fenster, Türen) an den Fassaden mit höherer Geruchsbelastung zwingend geöffnet wer-

den müssen.  

 

Unter Verweis auf das Urteil vom 10.05.2016, Az. 2 B 16.231 des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshofes München können Maßnahmen der architektonischen Selbsthilfe (wie z.B. 

die Errichtung einer ausreichend dimensionierten Lüftungsanlage) bei Geruchsbeein-

trächtigungen eine dauerhafte Konfliktlösung erreichen und eine Verletzung des Gebots 

der Rücksichtnahme ausschließen /7/. Die Realisierung des Vorschlags als Festsetzung im 

Bebauungsplan (vgl. Kapitel 8.1) obliegt jedoch dem Markt Hohenfels.  

 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans "Bruckbaueracker" zeitweise Geruchseinwirkungen durch die benachbarte Tierhal-

tung auftreten können. Unter der Voraussetzung der Richtigkeit der in Kapitel 4 

vorgestellten Betriebscharakteristik des landwirtschaftlichen Betriebes sowie der Umset-

zung der in Kapitel 8.1 aufgeführten Festsetzungsvorschläge sind keine schädlichen Um-

welteinwirkungen in Form erheblicher Geruchsbelästigungen im Sinne des § 3 Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zu erwarten.  
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8 Immissionsschutz im Bebauungsplan 

8.1 Musterformulierung für die Festsetzungen  

Die schutzbedürftigen Räume der Gebäude auf den Bauparzellen 1, 16 und 15 sind zur Vermei-
dung von Geruchsbelästigungen mit schallgedämmten automatischen Belüftungsführun-
gen/systemen/anlagen auszustatten, deren Ansaugung über die Ostfassade erfolgt und auch bei 
vollständig geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit ausreichender Luftwechselzahl er-
möglicht.  
 
 
 

8.2 Musterformulierung für den textlichen Hinweis 

Aufgrund der Nähe zum benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb kann es zeitweise zu Ge-
ruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen kommen. Angesichts der ländlichen Umgebung sind diese 
hinzunehmen. 
 
 
 

8.3 Musterformulierung für die Begründung  

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans "Bruckbaueracker" des Marktes Hohenfels 
wurde durch die Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB, Am Alten Viehmarkt 5, 84028 
Landshut mit Datum vom 31.05.2021 ein immissionsschutztechnisches Gutachten erstellt. Dabei 
wurde überprüft, ob die Verträglichkeit der geplanten Nutzungen mit der Schutzbedürftigkeit ei-
nes allgemeinen Wohngebiets mit den durch den benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb zur 
Haltung von Rindern (Fl.Nr. 675, Gemarkung Hohenfels) hervorgerufenen Geruchsimmissionen 
gewährleistet ist. Gleichzeitig soll damit überprüft werden, ob durch das Heranrücken der schutz-
bedürftigen Nutzungen Einschränkungen des landwirtschaftlichen Betriebs zu befürchten sind. 
 
Der Begutachtung des landwirtschaftlichen Betriebs wurden die Auskünfte des Landwirts sowie 
die Erkenntnisse des Ortstermins mit Betriebsbesichtigungen zugrunde gelegt. Konkrete Erwei-
terungsabsichten, die grundsätzlich im Rahmen von Bauleitplanungen berücksichtigt werden, la-
gen zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht vor.   
 
Die von der Rinderhaltung hervorgerufenen Geruchsbelastungen wurden mittels Ausbreitungs-
rechnung nach Anhang 3 der TA Luft bestimmt. Als Ergebnis der Ausbreitungsrechnung wurde 
festgestellt, dass die geplanten Wohnnutzungen von Geruchsbelastungen zwischen 1 % und 13 % 
der Jahresstunden betroffen sind.  
 
Zur Beurteilung der Erheblichkeit der Geruchseinwirkungen wurde die Geruchsimmissions-
Richtlinie (GIRL) herangezogen. Demnach sind Geruchsimmissionen i. d. R. als erhebliche Be-
lästigung zu werten, wenn die Gesamtbelastung den gebietsabhängigen Immissionswert über-
schreitet; dabei ist die tatsächliche Nutzung zugrunde zu legen. Während für ein Wohngebiet 
Geruchsstundenhäufigkeiten von 10 % genannt sind, können gemäß der Begründung und Ausle-
gungshinweise zur GIRL im Übergang vom Außenbereich zur geschlossenen Wohnbebauung im 
Einzelfall Zwischenwerte bis maximal 15 % herangezogen werden. 
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Aufgrund der Gebietsstruktur wurden den Ausführungen der GIRL sowie deren Begründung und 
Auslegungshinweise folgend im nördlichen (Parzellen 1 und 14 bis 16) und östlichen (Parzellen 
2 bis 7) Geltungsbereich Zwischenwerte bis 15 % als Immissionswert herangezogen. Die Parzel-
len 8 bis 13 schließen unmittelbar an eine geschlossene, z. T. bereits bebaute Wohnbebauung an, 
weshalb hier der Immissionswert von 10 % zugrunde gelegt wurde. 
 
Auf den überbaubaren Flächen wurde der Immissionswert eines Wohngebietes von 10 % mit Aus-
nahme der Bauparzellen 1, 16 und 15 vollumfänglich eingehalten. Gleiches wurde überwiegend 
an den der Rinderhaltung abgewandten Ostfassaden und z. T. auch an weiteren Fassaden auf den 
Parzellen 1, 16 und 15 festgestellt. Der Zwischenwert von 15 % der Jahresstunden wurde voll-
umfänglich eingehalten bzw. sogar unterschritten. 
 
Trotz der Einhaltung des Immissionswerts wurden für die Parzellen 1, 16 und 15 zur Konfliktvor-
beugung und zur Achtung des Gebots der Rücksichtnahme Maßnahmen der architektonischen 
Selbsthilfe in Form von automatischen, ausreichend dimensionierten Lüftungsanlagen festgesetzt, 
deren Luftansaugung über die der Tierhaltung abgewandten Ostfassade erfolgt. Dadurch wird 
der erforderliche Luftaustausch sichergestellt, ohne dass Außenbauteile (Fenster, Türen) an den 
Fassaden mit höherer Geruchsbelastung zwingend geöffnet werden müssen. 
 
Zusammenfassend wurde festgestellt, dass an den schutzbedürftigen Nutzungen zwar ggf. zeit-
weise Geruchseinwirkungen auftreten können, aber keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
i. S. v. § 3 Abs. 1 BImSchG in Form von erheblichen Geruchsbelästigungen zu erwarten sind. Auf 
das mögliche Auftreten von Geruchs-, Staub und Lärmimmissionen wurde hingewiesen.  
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9 Zitierte Unterlagen 

9.1 Literatur zur Luftreinhaltung 

1. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-

nung - BauNVO) vom 26.06.1962, in der Fassung vom 21.11.2017 

2. "Abstandregelung für Rinderhaltungen", Arbeitskreis für Landwirtschaft, veröffentlicht 

im Tagungsband "Anforderungen der TA Luft bei Anlagen zum Halten oder zur Auf-

zucht von Nutztieren", BayLfU Fachtagung, 10. Juli 2003, Stand: 2016 

3. Leitfaden zur Erstellung von Immissionsprognosen mit AUSTAL2000 in Genehmigungs-

verfahren nach TA Luft und der Geruchsimmissions-Richtlinie (Merkblatt 56, Essen 2006 

und LANUV-Arbeitsblatt 36, Recklinghausen 2018), Landesumweltamt Nordrhein-

Westfalen  

4. Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) in der Fassung vom 29.02.2008 und einer Ergän-

zung vom 10.09.2008 mit Begründung und Auslegungshinweisen in der Fassung vom 

29.02.2008 

5. VDI-Richtlinie 3783 Blatt 13 – Umweltmeteorologie – Qualitätssicherung in der Immissi-

onsprognose – Anlagenbezogener Immissionsschutz – Ausbreitungsrechnung gemäß 

TA Luft, Januar 2010 

6. VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 – Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen – Hal-

tungsverfahren und Emissionen – Rinder, Rinder, Geflügel, Pferde, September 2011 

7. "Bauplanungsrecht: Architektonische Selbsthilfe bei Geruchsbeeinträchtigungen", 

Mitteilung der Landesanwaltschaft Bayern (LAB) vom 20.07.2016 zum Urteil vom 

10.05.2016, Az. 2 B 16.231 des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes München 

8. VDI-Richtlinie 3945 Blatt 3 – Umweltmeteorologie – Atmosphärische Ausbreitungsmo-

delle – Partikelmodell, April 2020 

9. VDI-Richtlinie 3783 Blatt 16 – Umweltmeteorologie – Prognostische mesoskalige Wind-

feldmodelle; Verfahren zur Anwendung in Genehmigungsverfahren nach TA Luft, Ok-

tober 2020 

 

 

 

9.2 Projektspezifische Unterlagen 

10. Bebauungsplan "Bruckbaueracker" des Marktes Hohenfels, 20.05.2021 

11. Ortstermin mit Betriebsbesichtigung und Projektbesprechung in 92366 Hohenfels am 

24.04.2021, Teilnehmer: Hr. Graf (Auftraggeber), Hrn. Reisinger (Landwirte), Hr. Dr. 

Rothenaigner (Hoock & Partner Sachverständige) 

12. Auskünfte des Landratsamts Neumarkt in der Oberpfalz zur Auswahl der Winddaten, 

Telefonat vom 03.05.2021, Teilnehmer: Hr. Drasch (LRA Neumarkt in der Oberpfalz), Hr. 

Dr. Rothenaigner (Hoock & Partner Sachverständige) 

13. Synthetische Ausbreitungsklassenstatistik SynAKS für den Standort bei Hohenfels vom 

10.05.2021, metSoft GbR 

14. Auszug aus dem Flächennutzungsplan des Marktes Hohenfels, E-Mail vom 19.05.2021, 

Markt Hohenfels 
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10 Anhang 

10.1 Planunterlagen 
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Plan 1 Geruchsstundenhäufigkeiten durch die Rinderhaltung 
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10.2 Rechenlaufprotokoll 

2021-05-18 01:01:47 AUSTAL2000 gestartet 

 

 

   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 

   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 

   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 

 

   =============================================== 

   Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09 

   =============================================== 

 

   Arbeitsverzeichnis: D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008  

 

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28 

Das Programm läuft auf dem Rechner "AUSTALCALC". 

 

============================= Beginn der Eingabe ============================ 

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings" 

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings" 

> ti "5886-01_GB4"                            'Projekt-Titel 

> ux 32707085                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes 

> uy 5454001                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 

> z0 0.50                                     'Rauigkeitslänge 

> qs 2                                        'Qualitätsstufe 

> as "E4489000-N5451500_Hohenfels_Syn.aks"    'AKS-Datei 

> xa 346.50                                   'x-Koordinate des Anemometers 

> ya -347.00                                  'y-Koordinate des Anemometers 

> dd 4            8            16           32           64           'Zellengröße (m) 

> x0 -73          -129         -385         -769         -1025        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> nx 82           54           50           48           32           'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 

> y0 -280         -336         -544         -896         -1280        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> ny 66           48           50           48           34           'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 

> nz 21           21           21           21           21           'Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung 

> os +NOSTANDARD 

> hh 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 

1500.0 

> gh 5886-01_GB2.grid 

> xq 28.29       -25.84      -23.55 

> yq -116.32     -183.03     -153.83 

> hq 0.50        0.50        0.50 

> aq 43.58       5.00        0.00 

> bq 42.54       10.00       8.00 

> cq 9.00        0.00        2.00 

> wq 193.23      3.14        -74.90 

> vq 0.00        0.00        0.00 

> dq 0.00        0.00        0.00 

> qq 0.000       0.000       0.000 

> sq 0.00        0.00        0.00 

> lq 0.0000      0.0000      0.0000 
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> rq 0.00        0.00        0.00 

> tq 0.00        0.00        0.00 

> odor_040 1281        150         120 

> rb "poly_raster.dmna"                       'Gebäude-Rasterdatei 

> LIBPATH "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/lib" 

============================== Ende der Eingabe ============================= 

 

Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet. 

>>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD)! 

 

Anzahl CPUs: 8  

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 

Die maximale Gebäudehöhe beträgt 9.0 m. 

>>> Die Höhe der Quelle 1 liegt unter dem 1.2-fachen der Gebäudehöhe für i=16, j=40. 

>>> Dazu noch 107 weitere Fälle. 

 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.28 (0.28). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.35 (0.34). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.39 (0.39). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.38 (0.38). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 5 ist 0.37 (0.33). 

Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet. 

Es wird die Anemometerhöhe ha=13.0 m verwendet. 

 

1:  4 _GK DHDN/PD    4489000 5451500       4.0  4.0  4.3  5.8  8.0 12.4 17.8 22.3 26.3  

2: SYNTHETISCH_2.05AC0  

3: KLUG/MANIER (TA-LUFT)  

4: JAHR [BEZUG: 01.01.2001-31.12.2010]  

5: ALLE FAELLE  

In Klasse 1: Summe=20221 

In Klasse 2: Summe=24565 

In Klasse 3: Summe=28773 

In Klasse 4: Summe=15681 

In Klasse 5: Summe=6282 

In Klasse 6: Summe=4463 

Statistik "E4489000-N5451500_Hohenfels_Syn.aks" mit Summe=99985.0000 normiert. 

 

Prüfsumme AUSTAL   524c519f 

Prüfsumme TALDIA   6a50af80 

Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 

Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 

Prüfsumme AKS      70d8f6e2 

 

Bibliotheksfelder "zusätzliches K" werden verwendet (Netze 1,2). 

Bibliotheksfelder "zusätzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1,2). 

 

============================================================================= 

 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor" 
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TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor-j00z01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor-j00s01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor-j00z02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor-j00s02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor-j00z03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor-j00s03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor-j00z04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor-j00s04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor-j00z05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor-j00s05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_040" 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor_040-j00z01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor_040-j00s01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor_040-j00z02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor_040-j00s02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor_040-j00z03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor_040-j00s03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor_040-j00z04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor_040-j00s04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor_040-j00z05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/H/5886-HEF/5886-01/5886-01_Austal/5886-01_GB4/erg0008/odor_040-j00s05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 

============================================================================= 

 

Auswertung der Ergebnisse: 

========================== 

 

     DEP: Jahresmittel der Deposition 

     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
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WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 

         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 

         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 

 

 

Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 

===================================================== 

ODOR     J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x=  -27 m, y= -182 m (1: 12, 25) 

ODOR_040 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x=  -27 m, y= -182 m (1: 12, 25) 

ODOR_MOD J00 :  40.0 %     (+/-  ?   ) bei x=  -27 m, y= -182 m (1: 12, 25) 

============================================================================= 

 

2021-05-18 05:17:17 AUSTAL2000 beendet. 

 

 

 

 

 


